
Vereinbarung KooperationsMakler 

mit 

M.B.P Versicherungsmakler GmbH 

1) Auf Basis eines partnerschaftlichen Konzeptes für "Kleinmakler" und "Submakler" 
bieten wir diesen die Möglichkeit einer Plattform zur Nutzung der Organisation und der 
Möglichkeit eines "größeren Maklerverbundes". Wir weisen explizit darauf hin, daß 
diese Vereinbarung nicht im Sinne eines „Franchise Systems“ abgehandelt wird. 

2)   Jeder dieser Kooperationspartner (in der Folge KM genannt) arbeitet selbstständig und 
in eigener Verantwortung und Haftung. M.B.P. bietet das Know-How, fachliche 
Unterstützung, somit eine bessere Tarif- und Provisionskonditionen sowie eine 
einheitliche Verwaltung und Kontrolle. 

3)   Jeder KM hat die Möglichkeit über direkten Serverzugriff online, sekundenaktuell seine 
Vertragsdaten einzusehen. Er hat volle Vertragseinsicht über alle von ihm über M.B.P. 
vermittelten Verträge. Dies beinhaltet eine jederzeitige Abrufbarkeit, beginnend beim 
Antrag über die Polizze bis hin zum Schadensakt. Der Schutz gegen unerlaubte 
Zugriffe wir durch laufend neue Passwörter gewährleistet. 

4)   Kundenschutz: dieser wird durch M.B.P Versicherungsmakler GmbH gewährleistet in 
dem eine Provisionssubnummer auf M.B.P. bei allen Partnergesellschaften für das 
Unternehmen des KM errichtet wird. Somit kann garantiert werden, daß alle 
eingeloggten KM die selben Provisions- und Tarifkonditionen wie M.B.P. erhalten. Ein 
weiterer wichtiger Punkt mit dieser Maßnahme ist die exakte Abgrenzung des 
Bestandes des KM d. h. das bei einer eventuellen Auflösung des 
Kooperationsvertrages eindeutig der Bestand des KM erkennbar ist und zur Gänze an 
den KM rückgestellt werden kann. 

5)  Verwaltungskostenbeiträge:  (Prozentsätze aus den Provisionserträgen gemäß der 
Konditionen für M.B.P. Versicherungsmakler GmbH 

I)         Grundstufe: 15%, Online-Zugriff, Verwaltung, Provisionskontrolle 
zentral gesteuert 

II)        Erweiterung   A: 3% zusätzlich, Nutzung der Sondertarife M.B.P. 

III)       Erweiterung B: 3% zusätzlich, Schadensabwicklung und 
Schadenservice durch M.B.P. 

IV)       Erweiterung C: 3% zusätzlich, Einschluss in die für M.B.P. bestehende 
Betriebshaftpflichtversicherung für Versicherungsmakler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten, wobei Selbstbehalte selbst abgedeckt 
werden müssen 

V)      Erweiterung D: 3% zusätzlich, Auftritt als M.B.P.-Partner mit 
Werbeunterstützung und Teilnahme an den M.B.P.-Werbekonzepten, 
günstige, gemeinsame Werbeproduktionen 

 



 

6)   Die Erweiterungsstufen sind variabel gestaltbar und kein fixer Bestandteil der 
Kooperation, sie können individuell geändert werden. 

7)  In Kenntnis der Provisionssätze der Partnergesellschaften können wir dezidiert sagen, 
dass die Kosten der Grundstufe (15%) für den KM de facto kostenlos sind, da er mit 
einem Prämien-Volumen unter € 300.000,-- (Sachvers.) diese fast nirgends erreichen 
wird! 

8) Kündigung: 

 Im Sinne einer langfristigen und fairen Exklusivpartnerschaft ist die Kündigungsfrist mit 
3 Monaten festgesetzt, die jährlich von beiden Seiten  zum jeweils 31.Dezember, 24:00 
gekündigt werden kann, jedoch mit einer Mindestlaufzeit von 3 Jahren ab Beginn des 
Kooperationsvertrages. 

 

Mindeststandard:      I) Grundstufe 

 

 

Folgende Ausbaustufen werden gewünscht: 

 

 

Vollinhaltlich einverstanden: 

      für die M.B.P. Versicherungsmakler GmbH 

 

 

KooperationsMakler     KommR Gerhard F. Pesendorfer, Geschäftsführer 

 

 

Ort                                   Datum: 


